
 

 

 

 

 

Stellungnahme zur Parlamentarischen Bürgerinitiative #FAIRÄNDERN – bessere Chancen für 
schwangere Frauen und für ihre Kinder (54Bl)      
     

Schützt schwangere Frauen vor Panik-Entscheidungen!  

Ungewollt schwangere Frauen stehen psychisch unter enormem Druck. Diese Tatsache führt 
oft zu einer Spontanentscheidung und zur Abtreibung. Aus der seelsorgerlichen Praxis 
kennen wir auch in den Freikirchen die Not und Tränen jener Frauen, die um alles in der 
Welt ihre Entscheidung zur Abtreibung gerne rückgängig machen würden. Solche 
Entscheidungen, die oft in einer psychischen Ausnahmesituation getroffen wurden, können 
Frauen mitunter bis zum Sterbebett belasten. Albträume, Überkompensation in der 
Erziehung nachgeborener Kinder, Inanspruchnahme von Psychotherapie und vieles mehr 
sind die Folgen. Dies belegen auch unzählige Studien. Es ist daher höchst unverantwortlich, 
die oft gravierenden Folgen eines Schwangerschafts-Abbruches herunterzuspielen. 
 
Wenn dieser Sachverhalt von einschlägigen Abtreibungs-Kliniken geleugnet oder bewusst 
verschwiegen wird, erscheint dies wegen dem damit verbundenen enormen finanziellen 
Interesse nur verständlich. Von den Folgewirkungen auf dem Rücken von Mädchen und 
Frauen hat man dort anscheinend weder die leiseste Ahnung, oder verleugnet diese einfach 
kalt. 

Deshalb unterstützen die Freikirchen in Österreich die Forderungen der Kampagne 
#fairändern.  

Darin wird auch eine mindestens dreitägige Bedenkzeit zwischen unabhängiger (!) Beratung  
und Schwangerschaftsabbruch gefordert. Ähnliches ist bekanntlich selbst bei simplen 
Schönheitsoperationen hierzulande längst verpflichtende und gängige Praxis.  

Die beachtliche Zahl von mehr als 60 000 Unterstützern bestätigt den breiten Rückhalt der 
genannten Anliegen in der Gesellschaft.   

Als Freikirchen in Österreich erwarten wir daher vom Gesetzgeber die rasche Umsetzung 
dieser bescheidenen und ohnehin leicht verwirklichbaren Forderungen dieser Kampagne. 

 

Für die Freikirchen in Österreich: 

Reinhold Eichinger,  

Vorsitzender 
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